


§ 3 Anordnung des Vorkaufsrechts

Der Gemeinde Konzell steht zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung im Sinne des§ 25 Abs. 1 Nr. 3 BauGB die in 
§ 4 (Geltungsbereich / Satzungsgebiet) aufgeführten Bereiche mit den dazugehörigen Grundstücken ein besonderes 
Vorkaufsrecht zu. 

§ 4 Geltungsbereich/ Satzungsgebiet

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf die rot in den nachstehenden Skizzen markierten 
Flächen folgender Grundstücke: 

Zu 1.) 
Bedarfsgerechte Erschließung von den im Flächennutzungsplan der Gemeinde ausgewiesenen Bauflächen und/oder der 
nach der Gemeindeentwicklung zu erwartenden Bauflächen. 

Gemarkung Konzell 

FI.-Nr. 913, 1086, 1104, 1153, 1155 

Die oben benannten betroffenen Flurstücke können aus der beigefügten Anlage 1 ersehen werden. 

Zu 2.) 
Schließung von Baulücken (Nachverdichtung) und Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im 
unüberplanten lnnerortsbereich. 

Gemarkung Konzell - Baulücken (Weiterveräüßerung als Bauland mit Bauverpflichtung zur Wohnbebauung) 

FI.-Nr. 899/2, 910/3, 910/4, 910/6, 1108, 1130, 1153/2 

Die oben benannten betroffenen Flurstücke können aus der beigefügten Anlage 2 ersehen werden. 

§ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Konzell, 07.11.2024

Gemeinde Konzell

i.A.
gez. im Original



Bekanntmachungsnachweis:

Die Satzung wurde am 08.11.2024 im Rathaus Kanzel/, Rothausplatz 1, Zimmer 4, zur Einsichtnahme niedergelegt. 

Konzell, 07.11.2024

Gemeinde Konzell

i.A.

gez. im Original








